
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

FRESENIUS SE & Co. KGaA

Bad Homburg v. d. H.

ISIN: DE0005785604 / / WKN: 578560

ISIN: DE0005785620 / / WKN: 578562

ISIN: DE000A2DANS3 / / WKN: A2DANS

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 18. Mai 2018, um 10.00 Uhr im Congress Center 

Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, der Lage

berichte für die Fresenius SE & Co. KGaA und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats

der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017; Beschlussfassung über die Feststellung

des Jahresabschlusses der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss 

und den Konzernabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG erfolgt die 

Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung; im Übrigen sind die vorgenannten 

Unterlagen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es einer weiteren Beschluss-

fassung hierzu bedarf.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss  

der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanz-

gewinn von Euro 416.396.303,11 ausweist, festzustellen.
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2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahres- 

abschluss für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Fresenius SE & Co. KGaA von 

Euro 416.396.303,11 für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden:

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem 

Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von Euro 0,75 je dividendenberechtigter Aktie der Hauptver-

sammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet 

werden.

3.   Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das  

Geschäftsjahr 2017

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden 

Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie 

des Prüfers für die eventuelle prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste 

Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen

  Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2018 und zum Prüfer für die eventuelle prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das 

erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018 sowie zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne 

des § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2019 erstellt werden, zu wählen.

Zahlung einer Dividende von Euro 0,75 je Aktie 
auf Stück 554.710.473 dividendenberechtigte Aktien Euro  416.032.854,75

Die Dividende ist am 24. Mai 2018 zahlbar.

Vortrag auf neue Rechnung Euro  363.448,36

Euro 416.396.303,11
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6.  Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergütung der Mitglieder des 

Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin

  Die Aktionäre der Fresenius SE & Co. KGaA haben zuletzt auf der ordentlichen Hauptversammlung am 

17. Mai 2013 das zu diesem Zeitpunkt geltende System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der 

persönlich haftenden Gesellschafterin mit großer Mehrheit (rund 96 % der abgegebenen Stimmen) 

gebilligt.

  Einen wichtigen Bestandteil des Vergütungssystems stellt die Komponente mit langfristiger Anreizwirkung 

dar. Diese bestand bis Ende des vergangenen Geschäftsjahrs aus dem Long Term Incentive Program 

2013 (LTIP 2013), aufgeteilt in den Aktienoptionsplan 2013 sowie den Phantom Stock Plan 2013. Aus 

dem LTIP 2013 können mit Ablauf des Geschäftsjahrs 2017 keine Aktienoptionen oder Phantom Stocks 

mehr an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter ausgegeben werden. 

  Um die Mitglieder des Vorstands im Interesse der Gesellschaft auch weiterhin in angemessener Weise 

am langfristigen und nachhaltigen Erfolg von Fresenius teilhaben zu lassen, hat der Aufsichtsrat der 

Fresenius Management SE die Einführung des Long Term Incentive Plan 2018 (LTIP 2018) beschlossen. 

Mit dem Geschäftsjahr 2018 löst der LTIP 2018 das LTIP 2013 ab. 

  Vor dem Hintergrund soll das durch die Einführung des LTIP 2018 geänderte Vergütungssystem der 

Hauptversammlung gemäß § 120 Abs. 4 Aktiengesetz zur Billigung vorgelegt werden. 

  Die wesentlichen Inhalte des LTIP 2018 und die damit einhergehenden Veränderungen gegenüber dem 

LTIP 2013 sowie weitere Änderungen des Vergütungssystems werden nachstehend beschrieben: 

  Im Gegensatz zum LTIP 2013 mit seiner Kombination aus Aktienoptionsplan auf Grundlage bedingten 

Kapitals und Phantom Stocks basiert der LTIP 2018 ausschließlich auf virtuellen Aktien (Performance 

Shares). Die im Rahmen des Plans ausgegebenen Performance Shares sind nicht durch Eigenkapital 

hinterlegte, virtuelle Vergütungsinstrumente. Sie gewähren bei Erreichung der Erfolgsziele und dem 

Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen einen Anspruch auf Barzahlung durch die Gesellschaft oder 

ein verbundenes Unternehmen. 

  Performance Shares können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren einmal pro Jahr zugeteilt wer-

den. Die Zuteilung an die Mitglieder des Vorstands erfolgt durch den Aufsichtsrat der persönlich haften-

den Gesellschafterin auf Basis eines nach billigem Ermessen festgelegten Zuteilungswerts. Die Bestim-

mung des Zuteilungswerts erfolgt mit Rücksicht auf die individuelle Leistung und die Verantwortlichkeit 

des Vorstandsmitglieds. Unter Anwendung des Zuteilungswerts sowie des durchschnittlichen Börsen-

kurses der Fresenius Aktie im Zeitraum von 60 Börsenhandelstagen vor dem Tag der Zuteilung wird die 

Anzahl der zugeteilten Performance Shares berechnet. 

  Diese Anzahl von Performance Shares kann sich über einen Bemessungszeitraum von vier Jahren in 

Abhängigkeit vom Grad der Erreichung der nachfolgend näher beschriebenen ambitionierten Erfolgsziele 

verändern. Dabei ist sowohl der vollständige Verlust aller gewährten Performance Shares als auch maxi-

mal eine Verdopplung der Anzahl möglich. Die sich im Anschluss an den vierjährigen Bemessungszeit-

raum auf der Grundlage der jeweiligen Zielerreichung ergebende Anzahl Performance Shares gilt vier 

Jahre nach dem Tag der jeweiligen Zuteilung als erdient. Die Anzahl der erdienten Performance Shares 
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wird dann mit dem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft während eines Zeitraums von 60 Börsen-

handelstagen vor Ablauf des Erdienungszeitraums zuzüglich der Summe der zwischen dem Zuteilungs-

tag und dem Erdienungstag durch die Gesellschaft gezahlten Dividenden je Aktie der Gesellschaft multi-

pliziert. Der sich hieraus ergebende Betrag wird dem jeweiligen Vorstandsmitglied in bar ausbezahlt. 

Dabei ist der mögliche Auszahlungsanspruch eines Vorstandsmitglieds begrenzt auf einen Wert von maxi-

mal 250 % des Zuteilungswerts. 

  Der LTIP 2018 ist im Gegensatz zum LTIP 2013 mit zwei gleichgewichteten Erfolgszielen ausgestaltet: 

zum einen die Wachstumsrate des bereinigten Konzernergebnisses (mit Währungsbereinigung) und 

zum anderen der relative Total Shareholder Return auf Grundlage des Index STOXX Europe 600 Health 

Care. Für einen Auszahlungsanspruch muss mindestens eins der beiden Erfolgsziele über den vierjähri-

gen Bemessungszeitraum erreicht oder übertroffen werden. 

  Für das Erfolgsziel „Wachstumsrate Konzernergebnis“ ist eine 100 %-Zielerreichung gegeben, wenn 

diese über den vierjährigen Bemessungszeitraum mindestens bei 8 % liegt. Unterschreitet oder ent-

spricht die Wachstumsrate nur 5 %, beträgt der Zielerreichungsgrad 0 %. Liegt die Wachstumsrate zwi-

schen 5 % und 8 %, beträgt der Zielerreichungsgrad zwischen 0 % und 100 %, während bei einer 

Wachstumsrate zwischen 8 % und 20 % der Zielerreichungsgrad zwischen 100 % und 200 % beträgt. 

Zwischenwerte werden im Wege der linearen Interpolation errechnet. Das bereinigte Konzernergebnis 

ist das im nach IFRS erstellten Konzernabschluss der Gesellschaft ausgewiesene Konzernergebnis, 

  (i)  addiert um den im jeweiligen konsolidierten Konzernabschluss aufgeführten Aufwand im Zusam-

menhang mit:

  ▶  – soweit der Aufwand nur einmalig anfällt –, dem Kauf, der Integration und der Finanzierung 

von Unternehmen oder Unternehmensteilen, einschließlich des Aufwands im Zusammen-

hang mit

   – vor dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt begründeten Haftungsrisiken und / oder

   –  der Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen unabhängig davon, ob von 

der zuständigen Kartellbehörde veranlasst oder nicht;

  ▶ Änderungen der IFRS-Bilanzierungsgrundsätze im ersten Jahr ihrer Anwendung; und

	 	 ▶ Steuereffekten zu den vorstehend genannten Punkten; sowie

 (ii)  subtrahiert um die jeweils im konsolidierten Konzernabschluss aufgeführten Erträge im Zusammen-

hang mit 

	 	 ▶  der Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen unabhängig davon, ob von der 

zuständigen Kartellbehörde veranlasst oder nicht;

	 	 ▶ Änderungen der IFRS-Bilanzierungsgrundsätze im ersten Jahr ihrer Anwendung; und

	 	 ▶ Steuereffekten zu den vorstehend genannten Punkten.
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  Die Festlegung des bereinigten Konzernergebnisses (mit Währungsbereinigung) und seiner Verände-

rungen gegenüber dem bereinigten Konzernergebnis (ohne Währungsbereinigung) des vorausgehen-

den Konzerngeschäftsjahres werden jeweils vom Abschlussprüfer der Gesellschaft auf der Grundlage 

des geprüften Konzernabschlusses verbindlich verifiziert. Die Währungsbereinigung erfolgt, indem für 

alle in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften, deren funktionale Währung nicht die 

Berichtswährung (Euro) des Konzerns ist, die Posten der jeweils einbezogenen Gewinn- und Verlust-

rechnungen mit den Durchschnittskursen des Konzerngeschäftsjahres umgerechnet werden, dessen 

Konzernabschluss dem Vergleich zugrunde liegt.

  Für das Erfolgsziel „Total Shareholder Return“ ist eine 100 %-Zielerreichung vorgesehen, wenn der 

Total Shareholder Return von Fresenius im Vergleich zu dem Total Shareholder Return der übrigen 

Unternehmen des Index STOXX Europe 600 Health Care über den vierjährigen Bemessungszeitraum am 

Median innerhalb der Vergleichsunternehmen, also im Rang genau in der Mitte (50. Perzentil), liegt. 

Entspricht der Rang dem 25. Perzentil oder liegt er darunter, beträgt der Zielerreichungsgrad 0 %. Bei 

einem Rang zwischen dem 25. und dem 50. Perzentil beträgt der Zielerreichungsgrad zwischen 0 % 

und 100 % und bei einem Rang zwischen dem 50. und dem 75. Perzentil zwischen 100 % und 200 %. 

Zwischenwerte werden auch hier im Wege der linearen Interpolation errechnet. Total Shareholder 

Return bezeichnet die prozentuale Veränderung des Börsenkurses innerhalb des Bemessungszeitraums 

unter Einbezug reinvestierter Dividenden und sämtlicher Kapitalmaßnahmen, wobei Kapitalmaßnahmen 

bei der Berechnung auf die vierte Nachkommastelle zu runden sind. 

  Bei der Ermittlung der Rangwerte wird die Zusammensetzung des STOXX Europe 600 Health Care am 

Zuteilungstag verwendet. Zu Glättungszwecken wird als maßgeblicher Börsenkurs der durchschnitt-

liche Börsenkurs im Zeitraum von 60 Börsenhandelstagen vor Beginn und Ende eines Bemessungszeit-

raums verwendet; maßgebliche Währung ist jeweils diejenige der Hauptbörse des Unternehmens, das 

am Zuteilungstag im STOXX Europe 600 Health Care gelistet war.

   Ein Zielerreichungsgrad von mehr als 200 % ist bei beiden Erfolgszielen nicht möglich.

  Für die Berechnung des Grads der Gesamtzielerreichung wird der Zielerreichungsgrad der beiden 

Erfolgsziele zu gleichen Teilen gewichtet. Die Gesamtzahl der auf das Vorstandsmitglied entfallenden 

erdienten Performance Shares errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl der zugeteilten Perfor-

mance Shares mit der Gesamtzielerreichung. 

  Im Fall eines Compliance Verstoßes ist der Aufsichtsrat berechtigt, die Anzahl der erdienten Performance 

Shares nach pflichtgemäßem Ermessen bis auf Null zu reduzieren. Ferner besteht seitens der Gesell-

schaft ein vollständiger oder teilweiser Rückzahlungsanspruch, wenn es im Zeitraum von drei Jahren 

nach Auszahlung zu einem Compliance Verstoß gekommen ist.

  Der neue Plan wird sowohl für Vorstandsmitglieder (mit Ausnahme von Herrn Rice Powell, der seine 

Vergütung von der Fresenius Medical Care Management AG erhält) als auch für sonstige Führungs-

kräfte zur Verfügung stehen. In Übereinstimmung mit der aktienrechtlichen Kompetenzordnung erfolgt 

die Gewährung an sonstige Führungskräfte durch den Vorstand. 
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  Zusätzlich zu der oben beschriebenen Begrenzung der Vergütung aus dem LTIP 2018 auf einen Wert 

von 250 % des jeweiligen Zuteilungswerts wurde ab dem Geschäftsjahr 2018 ein Cap für die einem 

Vorstandsmitglied in einem Geschäftsjahr insgesamt zufließende Vergütung in Höhe von Euro 6 Mio. bzw. 

für den Vorstandsvorsitzenden in Höhe von Euro 9 Mio. eingeführt. Einem Vorstandsmitglied kann 

dementsprechend auch infolge der Ausübung von in der Vergangenheit gewährten Aktienoptionen in 

einem Geschäftsjahr keine Vergütung zufließen, die diesen Betrag übersteigt. 

  Zahlungen bei der vorzeitigen Beendigung einer Vorstandstätigkeit sind einschließlich Nebenleistungen 

nun auf zwei Jahresvergütungen, maximal jedoch auf die Vergütung der Restlaufzeit des betreffenden 

Dienstvertrags begrenzt (Abfindungs-Cap). Besteht ein vom betreffenden Vorstandsmitglied zu vertreten-

der wichtiger Grund für die Beendigung des Dienstvertrags, erfolgen keine Abfindungszahlungen. Für 

die Berechnung des Abfindungs-Caps werden die Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Abs. 1 Nr. 9a HGB 

des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie die voraussichtlichen Gesamtbezüge für das Geschäftsjahr, in 

welchem die Beendigung erfolgt, herangezogen.

  Ferner sieht auch die Regelung zur Ermessentantieme ab dem Geschäftsjahr 2018 eine Begrenzung vor. 

Die gesamte einem Vorstandsmitglied in einem Geschäftsjahr gewährte Vergütung einschließlich einer 

etwaigen Ermessenstantieme darf die Summe nicht überschreiten, die sich aus dem Grundgehalt und den 

Caps auf die variablen Vergütungsbestandteile ergibt.

  Im Übrigen bleibt das im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 auf den Seiten 115 ff. des 

Geschäftsberichts 2017 der Fresenius SE & Co. KGaA näher beschriebene Vergütungssystem für die Mit-

glieder des Vorstands unverändert.

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, dieses geänderte System 

zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Fresenius 

SE & Co. KGaA zu billigen.

7.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I und über die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I sowie eine entsprechende Satzungsänderung 

  Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 15. Mai 2019 das Grundkapital der Gesellschaft durch ein- oder mehrmalige 

Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu Euro 

114.851.824 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals muss 

sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. 

  Um der persönlich haftenden Gesellschafterin auch künftig ausreichend Flexibilität für die Finanzierung 

des Wachstums der Gesellschaft zu geben, soll ein neues Genehmigtes Kapital I in Höhe von bis zu  

EUR 125.000.000 geschaffen werden. 
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 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

 a)  Die Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals in § 4 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 

I) wird mit Wirkung der Eintragung des neuen § 4 Abs. 4 der Satzung in das Handelsregister unter 

Streichung von § 4 Abs. 4 der Satzung in der bisherigen Fassung aufgehoben. 

   Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die vorstehend beschlossene Aufhe-

bung des in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltenen Genehmigten Kapitals I nur dann zur Eintragung in 

das Handelsregister anzumelden, wenn gesichert ist, dass zugleich mit oder im unmittelbaren 

Anschluss an die Eintragung dieser Aufhebung die nachstehend beschlossene Schaffung des neuen 

Genehmigten Kapitals I mit einer entsprechenden Satzungsänderung im Handelsregister einge-

tragen wird.

 b)  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 17. Mai 2023 das Grundkapital der Gesellschaft durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer 

Inhaber-Stammaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu Euro 125.000.000 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie 

das Grundkapital erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das 

Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut 

oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen 

(Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

   Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

  − zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

  −  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebe-

trags durch die persönlich haftende Gesellschafterin nicht wesentlich unterschreitet und der 

anteilige Betrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 

10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der 

Laufzeit des Genehmigten Kapitals I bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen 

zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rech-

ten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

geschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen; 

  −  bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb eines Unternehmens, von Teilen 

eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen. 
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    Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die per-

sönlich haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der antei-

lige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten 

Kapitals I bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

    Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I 

festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 4 sowie § 4 Abs. 1 nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmig-

ten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitaler-

höhung aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen.

 c) § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

   „Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 17. Mai 2023 das Grundkapital der Gesellschaft durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer 

Inhaber-Stammaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu Euro 125.000.000 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das 

Grundkapital erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das Bezugs-

recht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder 

einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen 

(Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. 

   Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

  − zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

  −  bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebe-

trags durch die persönlich haftende Gesellschafterin nicht wesentlich unterschreitet und der 

anteilige Betrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 

10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der 

Laufzeit des Genehmigten Kapitals I bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen 
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zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, 

die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

geschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen; 

  −  bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb eines Unternehmens, von Teilen 

eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen.

 

    Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persönlich 

haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 

Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des Grund-

kapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten 

Kapitals I bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

   Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I 

festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 4 sowie § 4 Abs. 1 nach voll-

ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten 

Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 

aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen.“ 

  Im Zusammenhang mit der Schaffung des genehmigten Kapitals erstattet die persönlich haftende Gesell-

schafterin einen schriftlichen Bericht über die Gründe, aus denen sie bei der Ausnutzung des geneh-

migten Kapitals ermächtigt sein soll, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien 

auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m.§ 278 Abs. 3 AktG). Der Inhalt die-

ses Berichts wird als Anlage dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt gemacht.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options 

und / oder Wandelschuldverschreibungen vom 16. Mai 2014 und des zugehörigen Bedingten Kapi

tals III sowie über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options und / oder 

Wandelschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines 

Bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen

  Die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen soll 

erneuert werden. Hierzu ist auch das zugehörige Bedingte Kapital III in § 4 Abs. 7 der Satzung der 

Gesellschaft aufzuheben und durch ein neues Bedingtes Kapital III zu ersetzen. 
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  Die neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen soll im 

Gesamtnennbetrag von EUR 2,5 Milliarden und damit in derselben Höhe erteilt werden, wie sie die 

aktuell bestehende Ermächtigung vorsieht. 

 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 a)  Mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen § 4 Abs. 7 der Satzung (nachstehend 

unter lit. d)) in das Handelsregister werden die bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 

und / oder Wandelschuldverschreibungen vom 16. Mai 2014 sowie das zugehörige Bedingte 

Kapital III gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung aufgehoben. 

 b)  Mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen § 4 Abs. 7 der Satzung (nachstehend 

unter lit. d)) in das Handelsregister wird die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Mai 2023 einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig  

in verschiedenen Tranchen auf den Inhaber lautende Options- und / oder Wandelschuldverschrei-

bungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 2,5 Milli-

arden zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte 

auf insgesamt bis zu 48.971.202 Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital von bis zu EUR 48.971.202,00 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen 

der Schuldverschreibungen (nachstehend „Anleihebedingungen“) zu gewähren. Die jeweiligen 

Anleihebedingungen können auch Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeit-

punkten vorsehen, einschließlich der Verpflichtung zur Ausübung des Options- / Wandlungsrechts. 

Die Schuldverschreibungen sind gegen Barleistung auszugeben. 

   Die Schuldverschreibungen können auch durch Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland begeben 

werden, an denen die Fresenius SE & Co. KGaA unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt  

ist (nachstehend „Konzerngesellschaften“); ausgeschlossen davon sind die Fresenius Medical 

Care AG & Co. KGaA und mit ihr nachgeordnet verbundene Unternehmen. Für den Fall der Begebung 

über eine Konzerngesellschaft wird die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für die Fresenius SE & Co. KGaA die Garantie für die Schuldverschrei-

bungen zu übernehmen und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte 

bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf Aktien der Fresenius 

SE & Co. KGaA zu gewähren sowie weitere für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen 

abzugeben sowie Handlungen vorzunehmen.

   Die Anleihebedingungen können, auch wenn Schuldverschreibungen durch Konzerngesellschaften 

begeben werden, auch eine Pflicht zur Optionsausübung oder Wandlung zum Ende der Laufzeit 

oder zu einem früheren Zeitpunkt vorsehen. 

   Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Optionsschuldverschrei-

bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der von 

der persönlich haftenden Gesellschafterin festzulegenden Anleihebedingungen zum Bezug von 

Aktien der Fresenius SE & Co. KGaA berechtigen. Für durch die Gesellschaft begebene Options-
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schuldverschreibungen können die Anleihebedingungen vorsehen, dass der nach Maßgabe dieser 

Ermächtigung festgelegte Optionspreis auch durch Übertragung von Teiloptionsschuldverschrei-

bungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des 

Grundkapitals, der auf die je Teiloptionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf 

den Nennbetrag dieser Teiloptionsschuldverschreibung nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile 

von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Anleihe-

bedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden.

   Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Wandelschuld-

verschreibungen das Recht bzw., sofern eine Wandlungspflicht vorgesehen ist, übernehmen sie 

die Pflicht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Anleihe bedingungen in 

Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 

Nennbetrags bzw., sofern der Ausgabebetrag unter dem Nennbetrag liegt, des Ausgabebetrags 

einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesell-

schaft. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet wer-

den. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und / oder in Geld aus-

geglichen werden; ferner kann die Leistung einer baren Zuzahlung vorgesehen werden. In den 

Anleihebedingungen kann außerdem bestimmt werden, dass das Umtauschverhältnis variabel und 

der Wandlungspreis anhand künftiger Börsenkurse innerhalb einer bestimmten Bandbreite zu 

ermitteln ist. 

   Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis muss unbeschadet § 9 Abs. 1 und 

§ 199 AktG mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien 

der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) am Tag der Festsetzung der Konditionen der Schuldverschreibungen 

zwischen Handelsbeginn und dem Zeitpunkt der endgültigen Festlegung der Konditionen betragen. 

   Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet von § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwäs-

serungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen wertwahrend angepasst 

werden, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- bzw. Wandlungsfrist unter Einräumung 

eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibun-

gen begibt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte 

bzw. -pflichten hierbei kein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die Anleihebedingungen können auch 

für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer Verwässerung des Wertes der Options- bzw. 

Wandlungsrechte oder -pflichten führen können, eine wertwahrende Anpassung des Options- 

bzw. Wandlungspreises vorsehen.

   Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Optionsaus-

übung bzw. der Wandlung keine Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen. Die 

Anleihebedingungen können ferner der Gesellschaft das Recht einräumen, den Gläubigern von 

Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien 

der Gesellschaft zu gewähren. Die Erfüllung der Bezugs- bzw. Wandlungsrechte der Inhaber von 

Schuldverschreibungen bzw. die Erfüllung von Ansprüchen nach erfolgter Pflichtwandlung oder 



Tagesordnung12

Pflichtoptionsausübung kann im Übrigen durch Hingabe von eigenen Aktien der Gesellschaft 

sowie durch Ausgabe von neuen Aktien aus Genehmigtem Kapital der Gesellschaft und / oder 

einem zu einem späteren Zeitpunkt zu beschließenden bedingten Kapital und / oder genehmigten 

Kapital und / oder einer ordentlichen Kapitalerhöhung erfolgen.

   Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

genaue Berechnung des exakten Options- oder Wandlungspreises sowie die weiteren Einzelheiten 

der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen sowie die Anleihebedingungen festzu-

setzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen jeweils begebenden 

Konzerngesellschaft festzulegen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, 

Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis, Begründung einer Wandlungs- bzw. Optionsausübungspflicht, 

Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, Barzahlung 

statt Lieferung von Aktien, Lieferung existierender statt Ausgabe neuer Aktien sowie Options- bzw. 

Wandlungszeitraum. 

   Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen einzuräumen; 

das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Schuldverschreibungen 

von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 

KWG tätigen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzin-

stitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 

Bezug anzubieten. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen,

  −  sofern der Ausgabepreis für eine Schuldverschreibung deren nach anerkannten finanzmathe-

matischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. 

Entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf dabei die Summe der Aktien, die auf diese bezugs-

rechtsfrei begebenen Schuldverschreibungen entfallen, 10 % des jeweiligen Grundkapitals 

nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächti-

gung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-

recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf 

die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen;

  −  soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist, die sich aufgrund des 

Bezugsverhältnisses ergeben; 

  −  um den Inhabern von Wandlungs- / Optionsrechten bzw. -pflichten auf Aktien der Gesell-

schaft zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie 

sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte zustünden.
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   Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persön-

lich haftende Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 

Betrag der insgesamt auf bezugsrechtsfreie Schuldverschreibungen entfallenden Aktien 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder  

zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 

Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

 c)  Zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- / Wandelschuldverschreibungen, die auf-

grund vorstehender Ermächtigung gemäß lit. b) ausgegeben werden, wird das Grundkapital um 

bis zu Euro 48.971.202,00 durch Ausgabe von bis zu 48.971.202 Inhaber-Stammaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus Optionsschuldver-

schreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß 

lit. b) von der Fresenius SE & Co. KGaA oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 17. Mai 2023 

begeben werden, von ihrem Wandlungs- / Optionsrecht Gebrauch machen und soweit nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 

Wandlungs- / Optionspreisen. Die neuen Inhaber-Stammaktien nehmen am Gewinn teil ab Beginn 

des Geschäftsjahres, in dem ihre Ausgabe erfolgt. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

 d)  Um ein neues bedingtes Kapital in Höhe von bis zu Euro 48.971.202,00 zu schaffen, wird in § 4 der 

Satzung der Fresenius SE & Co. KGaA der bisherige Abs. 7 gestrichen und an dessen Stelle ein 

neuer Abs. 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

   „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 48.971.202,00 durch Ausgabe von bis zu 

48.971.202 neuen Inhaber-Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapi-

talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von gegen Barleistung ausgegebe-

nen Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus gegen Barleistung ausgegebe-

nen Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der persönlich haftenden 

Gesellschafterin durch die Hauptversammlung vom 18. Mai 2018 von der Fresenius SE & Co. KGaA 

oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 17. Mai 2023 begeben werden, von ihrem Wand-

lungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedie-

nung eingesetzt werden. Die neuen Inhaber-Stammaktien nehmen am Gewinn teil ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem ihre Ausgabe erfolgt.
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   Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Auf-

sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 7 sowie § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals III zu ändern. Entsprechendes gilt für den Fall  

der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- / Optionsschuldverschreibungen 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapi-

tals III nach Ablauf sämtlicher Wandlungs- / Optionsfristen.“ 

   

  Die persönlich haftende Gesellschafterin hat gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 

AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-

rechts erstattet. Der Inhalt des Berichts wird als Anlage dieser Einladung zur ordentlichen Hauptver-

sammlung bekannt gemacht.

9.  Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Mai 2014 

erteilten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG und über eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

  Wie bisher soll auch künftig der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien nach Maß-

gabe von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben und im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Aufgrund 

dieser Ermächtigung soll die Gesellschaft etwa in die Lage versetzt werden, Aktien der Gesellschaft 

zurückzuerwerben, um diese als liquide Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenstransaktionen 

einsetzen zu können. Ferner soll die Gesellschaft auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, eigene 

Aktien gegebenenfalls auch im Rahmen klassischer Aktienrückkaufprogramme zurückzuerwerben und 

anschließend einzuziehen, um dem Interesse aller Aktionäre der Gesellschaft am Erhalt eines ange-

messenen Gewinns je Aktie sinnvoll Rechnung zu tragen. Darüber hinaus soll etwa auch die Möglich-

keit geschaffen werden, eigene Aktien der Gesellschaft für Zwecke der Bedienung langfristiger Vergü-

tungskomponenten zu verwenden, z. B. im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen. Im Sinne einer 

größtmöglichen Flexibilisierung soll die Ermächtigung daher für die aktienrechtlich zugelassene Dauer 

von fünf Jahren erteilt werden. Der Erwerb und die Verwendung eigener Aktien bedürfen einer ent-

sprechenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung.

  Hierzu soll die von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2014 unter dem damaligen Tagesordnungs-

punkt 10 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss 

des Bezugsrechts aufgehoben und eine neue Ermächtigung beschlossen werden. 

  Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

 a.  Die in der Hauptversammlung vom 16. Mai 2014 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-

wendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

wird aufgehoben. 
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 b.  Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 17. Mai 2023 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 

Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 

sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht 

zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

  aa.  Der Erwerb erfolgt nach Wahl der persönlich haftenden Gesellschafterin (1) über die Börse 

oder (2) mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung 

zur Abgabe eines Verkaufsangebots.

   i.  Soweit der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die 

Eröffnungsauktion ermittelten Kurs von Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % überschreiten 

und um nicht mehr als 20 % unterschreiten.

   ii.  Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. mittels öffentlicher Aufforde-

rung zur Abgabe eines Verkaufsangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 

Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt 

der Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröf-

fentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Ver-

kaufsangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der 

Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Verkaufsangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das 

Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots angepasst werden. 

In diesem Fall wird auf den maßgeblichen Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage 

vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. 

die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vorse-

hen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur 

Abgabe eines Verkaufsangebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtli-

che angenommen werden, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrech-

tigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien 

je Aktionär kann vorgesehen werden.

  bb.  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf-

grund dieser Ermächtigung erworben wurden, zu jedem gesetzlich zugelassenen Zweck, ins-

besondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden:

   i.  Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder deren Durchfüh-

rung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im ver-

einfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechne-

rischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen 
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werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. 

Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, sind der Aufsichtsrat sowie auch die 

persönlich haftende Gesellschafterin zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Sat-

zung ermächtigt.

   ii.  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die eigenen Aktien auch in 

anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, 

sofern die Veräußerung gegen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den Börsen-

preis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden 

Aktien die Grenze von 10 % des Grundkapitals insgesamt nicht übersteigen, und zwar 

weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt 

ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Aus-

nutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der 

Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft 

ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht 

gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 

vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 

   iii.  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien an 

Dritte gegen Sachleistung zu veräußern, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem 

Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder auch Unternehmensbeteili-

gungen sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen und sonstigen Vermögensgegen-

ständen (einschließlich Forderungen).

   iv.  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird zudem ermächtigt, die eigenen Aktien, 

anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals der Gesellschaft, an Mitarbeiter der 

Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen, einschließlich Mitglieder der 

Geschäftsleitungen verbundener Unternehmen, auszugeben und zur Bedienung von 

Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu ver-

wenden, die Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen 

sowie Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen, etwa im Rahmen 

von Aktienoptions- bzw. Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, eingeräumt wurden 

oder werden. 

   v.  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird außerdem ermächtigt, die eigenen Aktien 

zur Bedienung von der Gesellschaft oder von ihr im Sinne des § 17 AktG abhängigen 

Gesellschaften begebener Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten zu verwenden.
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  cc.  Der Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin wird ermächtigt, aufgrund dieser 

Ermächtigung erworbene eigene Aktien, anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals 

der Gesellschaft, zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von 

Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitgliedern des Vorstands der persönlich haften-

den Gesellschafterin als variable Vergütungskomponente, insbesondere im Rahmen von Aktien-

optionsprogrammen wie dem Aktienoptionsprogramm 2013, eingeräumt wurden. 

  dd.  Die Ermächtigungen unter lit. bb und lit. cc erfassen auch die Verwendung von Aktien der 

Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

  ee.  Die Ermächtigungen unter lit. bb und lit. cc können einmal oder mehrmals, ganz oder in Tei-

len, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen unter lit. bb, ii bis v können auch durch 

abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren 

Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.

  ff.  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie 

diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. bb, ii bis v und lit. cc ver-

wendet werden oder soweit dies, für den Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktio-

näre, erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen. Der anteilige Betrag der insgesamt 

bezugsrechtsfrei verwendeten Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 

zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt 

ihrer Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung 

von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft 

oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder 

zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist 

dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 

  Auch im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin einen schriftlichen Bericht über  

die Gründe, aus denen sie bei der Verwendung von erworbenen eigenen Aktien ermächtigt sein soll,  

in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m.  

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG). Der Inhalt dieses Berichts wird ebenfalls als Anlage 

dieser Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt gemacht. 
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10.  Beschlussfassung über eine erneute Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim 

Erwerb eigener Aktien mit möglichem Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

  Zudem soll die Gesellschaft erneut ermächtigt werden, beim Erwerb eigener Aktien gemäß der unter 

Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Ermächtigung Eigenkapitalderivate mit möglichem Aus-

schluss eines etwaigen Andienungsrechts einzusetzen. 

   Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

  In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien darf der Erwerb eigener Aktien gemäß jener Ermächtigung nach Maßgabe der nachfolgenden 

Regelungen auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten durchgeführt werden. Die persönlich haftende 

Gesellschafterin wird hierzu ermächtigt, (1) Optionen zu veräußern, welche die Gesellschaft bei Aus-

übung zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft verpflichten (nachfolgend „Put-Optionen“), (2) Optionen 

zu erwerben, welche die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft berechti-

gen (nachfolgend „Call-Optionen“), und (3) Terminkäufe durchzuführen, die die Gesellschaft zum Erwerb 

von Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Termin berechtigen. Der 

Erwerb kann ferner (4) unter Einsatz von Kombinationen aus Put-Optionen, Call-Optionen und Termin-

käufen (zusammen nachfolgend: „Eigenkapitalderivate“ oder „Derivate“) erfolgen.

 a.  Alle nach dieser Ermächtigung eingesetzten Eigenkapitalderivate dürfen sich insgesamt höchstens 

auf eine Anzahl von Aktien beziehen, die einen anteiligen Betrag von 5 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermäch-

tigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Die in Ausübung dieser Ermächtigung erworbenen 

Aktien sind auf die Erwerbsgrenze für die gemäß der dieser Hauptversammlung unter Tagesord-

nungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen Aktien anzurechnen. Die Laufzeit der 

einzelnen Derivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss spätestens am 17. Mai 2023 

enden und so gewählt werden, dass der Erwerb der eigenen Aktien bei Ausübung der Derivate 

nicht nach dem 17. Mai 2023 erfolgen kann.

 b.  Die Derivatgeschäfte müssen mit einem Kreditinstitut oder einem anderen die Voraussetzungen des 

§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen (zusammen nachfolgend „Emissionsunterneh-

men“) abgeschlossen werden. Der in dem Derivatgeschäft vereinbarte Preis (ohne Erwerbsneben-

kosten) für den Erwerb einer Aktie bei Ausübung der Optionen bzw. in Erfüllung des Terminkaufs 

(Ausübungspreis) darf sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung einer erhaltenen bzw. gezahlten 

Optionsprämie den am Börsentag des Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Eröffnungsauk-

tion ermittelten Börsenkurs der Aktie im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nach-

folgesystem) um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 
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Es muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien bedient werden, die von dem Emissions-

unternehmen zuvor unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu einem 

Preis erworben wurden, der den im Zeitpunkt des Abschlusses des börslichen Geschäfts aktuellen 

Kurs der Aktie im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht 

wesentlich über- oder unterschreitet und den am Börsentag, an dem der Abschluss des börslichen 

Geschäfts erfolgte, durch die Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Aktie im Xetra-Han-

delssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % überschreitet und 

um nicht mehr als 20 % unterschreitet. 

 c.  Eine von der Gesellschaft gezahlte Call-Optionsprämie darf nicht wesentlich über und eine von der 

Gesellschaft vereinnahmte Put-Optionsprämie darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen 

liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen 

ist. Der von der Gesellschaft bei Terminkäufen vereinbarte Terminkurs darf nicht wesentlich über 

dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Terminkurs  

liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der aktuelle Börsenkurs und die Laufzeit des Termin-

kaufs zu berücksichtigen sind. 

 d.  Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten unter Beachtung der vorstehenden 

Regelungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft 

abzuschließen, ausgeschlossen.

 e.  Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegen-

über aus den Derivatgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehen-

des Andienungsrecht ist ausgeschlossen.

 f.  Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erworben werden, 

gelten sinngemäß die Regelungen, die in der dieser Hauptversammlung unter Tagesordnungs-

punkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung enthalten sind.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Von den insgesamt ausgegebenen Stück 554.875.179 Aktien sind zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung Stück 554.875.179 Aktien teilnahme- und stimmberechtigt.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Aktionäre, die an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, 

müssen sich zur ordentlichen Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter

Fresenius SE & Co. KGaA 

c / o Deutsche Bank AG

Securities Production

General Meetings

Postfach 20 01 07

60605 Frankfurt am Main

Telefax: + 49 69 12012-86045

E-Mail: WP.HV@db-is.com

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 11. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ, 

zugehen. Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache 

erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 27. April 2018, d. h. 0.00 Uhr MESZ (Nachweisstichtag), bezie-

hen. Für den eingereichten Nachweis des Anteilsbesitzes erhält der Aktionär oder sein Bevollmächtigter eine 

Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimm-

rechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 

Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiese-

nen Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbar-

keit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbe-

sitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des 

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Per-

sonen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 

teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberech-

tigung.

Jede Aktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. 
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Verfahren für die Stimmabgabe

Stimmrechtsvertretung durch Bevollmächtigte

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmäch-

tigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, 

ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs 

und ein Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorstehend ausgeführt erforderlich. 

Gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 

und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre, 

die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden gebeten, das Vollmachtsformular zu verwenden, das sie 

mit der Eintrittskarte erhalten. Die Vollmacht bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am 

Tag der Hauptversammlung vorgewiesen oder der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt werden: 

Fresenius SE & Co. KGaA

Investor Relations

c / o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax-Nr. + 49 89 309037-4675

E-Mail: FreseniusSE-HV2018@computershare.de

Wenn die Vollmacht bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung vorab unter der vorstehend genannten Post-

anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse an die Gesellschaft übermittelt wird, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen um eine Übermittlung bis Mittwoch, 16. Mai 2018, 18.00 Uhr MESZ. 

Gemäß § 15 Abs. 4 Satz 3 der Satzung wird bestimmt, dass der Widerruf einer erteilten Vollmacht auch 

durch persönliches Erscheinen in der Hauptversammlung erfolgen kann. 

Soweit die Vollmacht einem Kreditinstitut oder einer anderen, mit einem solchen gemäß § 135 Abs. 8 und 

Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG und § 278 Abs. 3 AktG gleichgestellten Person, Aktionärsvereinigung oder 

Institution erteilt wird, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächti-

genden zu erfragen sind. Nach § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG muss die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten 

nachprüfbar festgehalten werden. Eine solche Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf nur mit 

der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-

vereinigung oder eine andere, mit diesen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen wollen, 

werden gebeten, sich mit diesen über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Mitarbeiter als 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung zu bevollmächti-

gen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 

möchten, müssen sich ebenfalls wie vorstehend ausgeführt zur ordentlichen Hauptversammlung anmelden 



Tagesordnung22

und ihre Berechtigung nachweisen. Die Vollmacht und die Erteilung von Weisungen an die von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform und müssen unter Verwendung des Formu-

lars erteilt werden, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung 

erhalten. Das vollständig ausgefüllte Formular kann der Gesellschaft schon vor der Hauptversammlung an 

folgende Adresse übermittelt werden: 

Fresenius SE & Co. KGaA 

Investor Relations

c / o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax-Nr. + 49 89 309037-4675

E-Mail: FreseniusSE-HV2018@computershare.de

In diesem Fall muss das Formular aus organisatorischen Gründen bis Mittwoch, 16. Mai 2018, 18.00 Uhr 

MESZ, unter der vorstehend genannten Postanschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse bei der Gesell-

schaft eingehen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter auch noch während der laufenden Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden gemäß den von den Aktionären erteilten 

Weisungen abstimmen. Ohne die Erteilung von Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Bitte 

beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Frage- und 

Rederechts, zur Stellung von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungs-

beschlüsse entgegennehmen. Zu Anträgen von Aktionären während der Hauptversammlung, die nicht zuvor 

angekündigt worden sind, werden sie sich der Stimme enthalten. 

Rechte der Aktionäre

Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG i. V. m.  

§ 278 Abs. 3 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro 

erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

In diesem Fall haben die Aktionäre nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten. Ein solches Verlangen ist schriftlich zu richten an:

Fresenius SE & Co. KGaA

Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

Fresenius Management SE 

z. H. Herrn Dr. Jürgen Götz

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v. d. H.
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Das Verlangen muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse mindestens 30 Tage vor der Ver-

sammlung, also bis zum 17. April 2018, 24.00 Uhr MESZ, zugegangen sein. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 Abs. 1 AktG i. V. m. 

§ 278 Abs. 3 AktG); dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-

prüfern (vgl. § 127 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG).

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens 

des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 

AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG genannten Berechtigten (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) unter 

den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Haupt-

versammlung, also bis zum 3. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ, der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 

Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und / oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Das Zugänglichmachen 

hat über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG vorliegt. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

enthält.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 

Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, 

in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG brauchen nicht begründet zu 

werden. Wahlvorschläge brauchen von der persönlich haftenden Gesellschafterin nicht zugänglich gemacht 

zu werden, wenn sie nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person 

und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG). Nach § 127 Satz 1 i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG gibt es 

weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht wer-

den müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträ-

gen entsprechend.
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Etwaige Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG i. V. m. § 278 

Abs. 3 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Fresenius SE & Co. KGaA

Investor Relations

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v. d. H.

Telefax: + 49 (0) 61 72  / 608-24 88

E-Mail: ir-fre@fresenius.com

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unter den genannten Voraus-

setzungen auf der Internetseite der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich Investoren / Hauptversamm-

lung veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse veröffentlicht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung von der persönlich haftenden Gesellschafterin 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurtei-

lung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG). 

Die Auskunftspflicht der persönlich haftenden Gesellschafterin erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der 

Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter 

den in § 131 Abs. 3 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf die persönlich haftende 

Gesellschafterin die Auskunft verweigern. Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das 

Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu 

Beginn oder während der Hauptversammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf der Haupt-

versammlung, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zu setzen.
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Hauptversammlungsunterlagen

Vom Tag der Veröffentlichung dieser Einberufungsbekanntmachung an liegen neben dieser Einberufungs-

bekanntmachung die nachfolgend genannten Unterlagen in den Geschäftsräumen der Fresenius SE & Co. KGaA 

(Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H.) zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

▶ vom Aufsichtsrat gebilligter Jahresabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2017

▶ Lagebericht der Fresenius SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017

▶  vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA nach IFRS zum 31. Dezem-

ber 2017

▶ Konzernlagebericht der Fresenius SE & Co. KGaA nach IFRS für das Geschäftsjahr 2017

▶  Geschäftsbericht 2017 des Fresenius-Konzerns nach IFRS, der unter anderem den Bericht des Auf-

sichtsrats, die Erklärung zur Unternehmensführung und den Vergütungsbericht zum Geschäftsjahr 

2017 enthält

▶  Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats für die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das am 31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr 2017

Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Außerdem wird der erläuternde Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach 

§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB in der Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Veröffentlichungen auf der Internetseite

Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG zur Hauptversammlung 

(u. a. Einberufung, zugänglich zu machende Unterlagen, Formulare zur Bevollmächtigung und Weisungs-

erteilung, ggf. Anträge von Aktionären) sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG sowie gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 

i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich Investoren /  

Hauptversammlung zugänglich. Es ist beabsichtigt, die Rede des Vorstandsvorsitzenden der persönlich  

haftenden Gesellschafterin in Ton und Bild im Internet zu übertragen.

Bad Homburg v.d.H., im März 2018

Fresenius SE & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Fresenius Management SE

Der Vorstand
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Anlage der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2018

Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die ordentliche Hauptversammlung 

der Fresenius SE & Co. KGaA zu Punkt 7 der Tagesordnung 

Nachstehend erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin Bericht über die Gründe, aus denen sie bei 

einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I in bestimmten Fällen ermächtigt sein soll, das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG). Dieser Bericht ist ab der 

Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich 

Investoren / Hauptversammlung zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der Dauer der Hauptversamm-

lung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. 

Wenn die persönlich haftende Gesellschafterin von der Ermächtigung, das Kapital zu erhöhen, Gebrauch 

macht, wird sie die neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital I den Aktionären grundsätzlich zum Bezug 

anbieten. Allerdings ist die persönlich haftende Gesellschafterin nach der vorgeschlagenen Ermächtigung 

berechtigt, in den nachfolgend erläuterten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Diese Fälle 

sind im Beschlussvorschlag im Einzelnen genannt und werden im Folgenden näher erläutert: 

Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen, um einen runden Emissionsbetrag und 

ein glattes Bezugsverhältnis zu erreichen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforder-

lich, um bei den unterhalb der Grundkapitalziffer liegenden Erhöhungsbeträgen ein einfach und praktikabel 

durchführbares Bezugsverhältnis gewährleisten zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise best-

möglich für die Gesellschaft verwertet. Da sich ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts hier nur auf Spitzen-

beträge beschränkt, ist ein möglicher Verwässerungseffekt gering. 

Ausschluss des Bezugsrechts im Falle einer Barkapitalerhöhung 

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist ein Bezugsrechtsausschluss bei einer Kapitalerhöhung gegen Barein-

lagen auch zulässig, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-

schreitet und der anteilige Betrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 

10% des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus anderen Quellen in direkter oder entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Des 

Weiteren sind Rechte anzurechnen, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm ver-

pflichten und die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 
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Diese Voraussetzungen entsprechen der gesetzgeberischen Wertung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, nach der 

eine wertmäßige Verwässerung des Anteilsbesitzes der bisherigen Aktionäre weitgehend ausgeschlossen 

sein soll. Eine Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss eröffnet die Möglichkeit, einen höheren Mittelzu-

fluss als im Falle einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Sie ermöglicht eine marktnahe Preisfestsetzung 

und damit einen möglichst hohen Veräußerungsertrag, weil die Platzierung unmittelbar nach Festsetzung des 

Ausgabebetrags erfolgen kann. Bei einem Veräußerungsangebot an alle Aktionäre könnte der Bezugspreis 

zwar gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist veröffentlicht werden. 

Aber selbst bei Ausnutzung dieses Spielraums bestünde über mehrere Tage ein Kursänderungsrisiko, das  

zu Sicherheitsabschlägen bei der Festsetzung des Veräußerungspreises führen würde. Wegen der Länge der 

Bezugsfrist könnte die Gesellschaft zudem nicht kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Die 

persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius SE & Co. KGaA soll durch die Möglichkeit einer Kapitaler-

höhung unter Bezugsrechtsausschluss in die Lage versetzt werden, unter flexibler Ausnutzung günstiger 

Marktverhältnisse die für die künftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstat-

tung zu optimalen Bedingungen vorzunehmen. Maßgeblicher Börsenpreis ist der aktuelle Börsenkurs zu der 

Zeit, zu der die persönlich haftende Gesellschafterin den Veräußerungspreis endgültig festsetzt. Da wegen 

der Volatilität der Märkte Kursschwankungen innerhalb kürzester Frist nicht auszuschließen sind, soll im 

Vorhinein nicht festgelegt werden, ob dabei eher auf einen aktuellen, wenige Tage umfassenden Durchschnitts-

kurs oder auf einen aktuellen Kurs zu einem Stichzeitpunkt abzustellen ist. Dies ist im Einzelfall zu bestim-

men. 

Ausschluss des Bezugsrechts im Falle einer Sachkapitalerhöhung

Im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen ist der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats ein Bezugsrechtsausschluss möglich, wenn das Genehmigte Kapital I zum Erwerb 

eines Unternehmens, von Teilen eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen verwen-

det wird.

 

Ohne Bezugsrechtsausschluss könnte das Genehmigte Kapital I nicht für den vorgesehenen Zweck als 

Akquisitionswährung verwendet werden. Die Ermächtigung, Stammaktien der Gesellschaft gegen Sachein-

lagen zu gewähren, soll der Gesellschaft den erforderlichen Handlungsspielraum geben, um sich bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, von Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unter-

nehmen schnell und flexibel auszunutzen. Um insbesondere auch international wettbewerbsfähig zu blei-

ben, muss die Gesellschaft im Interesse ihrer Aktionäre jederzeit in der Lage sein, an den internationalen 

Märkten schnell und flexibel zu handeln. Dem trägt das Genehmigte Kapital I in Verbindung mit der Mög-

lichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses im Falle einer Sachkapitalerhöhung Rechnung. Es bietet Gelegen-

heit, bei sich abzeichnenden Erwerbsmöglichkeiten die Gegenleistung nicht in Geld, sondern in eigenen 

Aktien anzubieten. Dadurch wird die Liquidität der Gesellschaft geschont. Außerdem bleibt der Grad der 

Verschuldung in einem angemessenen Rahmen. Die Vermögensinteressen der Aktionäre sind durch die Bin-

dung der persönlich haftenden Gesellschafterin bei der Ausnutzung der Ermächtigung geschützt, entspre-

chend § 255 Abs. 2 AktG die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der in einem angemessenen 

Verhältnis zum Wert der Sacheinlage steht. Bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten 

Aktien wird deren Börsenpreis von Bedeutung sein. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis 

ist jedoch nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwan-

kungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. 
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Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen

Von den ihr erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persönlich haftende 

Gesellschafterin nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 

zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. 

Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapi-

tal I beschränkt. Hinzu kommt, dass eine Anrechnung auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze stattfindet, 

sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals I bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächti-

gungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die 

den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 

das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwäs-

serung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. 

Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I bestehen derzeit nicht. Die persönlich haftende Gesell-

schafterin wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer 

Aktien und ggf. zum Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Sie 

wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die konkreten Gründe 

für einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten. 

Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die ordentliche Hauptversammlung 

der Fresenius SE & Co. KGaA zu Punkt 8 der Tagesordnung 

Nachstehend erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin Bericht über die Gründe, aus denen sie im 

Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und / oder Optionsschuldverschreibungen bzw. von 

Kombinationen dieser Instrumente (nachstehend gemeinsam: „Schuldverschreibungen“) in bestimmten Fäl-

len ermächtigt sein soll, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung 

mit § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG). Ab der Einberufung der Hauptversammlung ist dieser Bericht auf der Internet-

seite der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich Investoren / Hauptversammlung zugänglich und liegt in 

den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus liegt er während der Dauer 

der Hauptversammlung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. 

Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann die Gesellschaft je nach Marktlage attraktive Finan-

zierungsmöglichkeiten nutzen, etwa um dem Unternehmen zinsgünstig Fremdkapital zukommen zu lassen. 

Aus diesem Grund schlagen persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 

vor, die persönlich haftende Gesellschafterin zur Ausgabe von Schuldverschreibungen zu ermächtigen und 

ein entsprechendes Bedingtes Kapital III zu schaffen. 

Die Gesellschaft soll, gegebenenfalls auch über ihre Konzerngesellschaften (ausgeschlossen davon sind die 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und mit ihr nachgeordnet verbundene Unternehmen), je nach Markt-

lage den deutschen, den internationalen oder beide Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und die Schuldver-
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schreibungen in Euro ausgeben können. Die Schuldverschreibungen sollen auch die Möglichkeit von Pflicht-

wandlungen, etwa in Form einer Verpflichtung zur Ausübung des Options- / Wandlungsrechts, vorsehen 

können. Darüber hinaus soll anstelle der Erfüllung der Schuldverschreibungen mit Aktien aus dem Beding-

ten Kapital auch die Lieferung eigener Aktien der Fresenius SE & Co. KGaA oder die Zahlung des Gegen-

werts in Geld vorgesehen werden können. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf höchstens 

dem Nennbetrag bzw. einem unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung 

entsprechen. Der Wandlungs- / Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag nicht unterschreiten, dessen 

Errechnungsgrundlagen genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die Berechnung ist jeweils der Bör-

senkurs der Fresenius-Aktie im zeitlichen Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibungen. 

Der Wandlungs- / Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutz- 

bzw. Anpassungsklausel nach näherer Bestimmung der der jeweiligen Schuldverschreibung zugrunde liegen-

den Bedingungen wertwahrend angepasst werden, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- bzw. 

Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder wei-

tere Schuldverschreibungen begibt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wand-

lungsrechte bzw. -pflichten hierbei kein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die Anleihebedingungen können 

auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer Verwässerung des Wertes der Options- bzw. Wand-

lungsrechte oder -pflichten führen können, eine wertwahrende Anpassung des Options- bzw. Wandlungs-

preises vorsehen.

Bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Um die Abwicklung zu erleichtern, soll auch die Möglichkeit bestehen, die Schuldverschreibungen an Kredit-

institute, sog. Finanzinstitute oder ein Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Verpflichtung 

auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares 

Bezugsrecht). In einigen Fällen soll die persönlich haftende Gesellschafterin allerdings auch ermächtigt 

sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Diese Fälle sind im 

Beschlussvorschlag im Einzelnen genannt und werden im Folgenden näher erläutert: 

Ausgabepreis nahe dem theoretischen Marktwert 

Für den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Schuldverschreibungen gilt nach § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG 

die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die Platzierung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre ermöglicht es der Gesellschaft, kurzfristig günstige Kapitalmarktsituationen auszunutzen 

und so einen deutlich höheren Mittelzufluss zu erzielen als im Fall der Ausgabe unter Wahrung des Bezugs-

rechts. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre die erfolgreiche Platzierung wegen der Ungewissheit über 

die Ausnutzung der Bezugsrechte gefährdet bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Für die Gesell-

schaft günstige, möglichst marktnahe Konditionen können nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an 

diese nicht für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Sonst wäre ein nicht unerheblicher Sicher-

heitsabschlag erforderlich, um die Attraktivität der Konditionen und damit die Erfolgschancen der jeweiligen 

Emission für den ganzen Angebotszeitraum sicherzustellen. 
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Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich 

unter dem theoretischen Marktwert ausgegeben werden. Dabei ist der theoretische Marktwert anhand von 

anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermitteln. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird 

bei der Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom 

theoretischen Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert eines 

Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nen-

nenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Die Verwässerung des Einflusses der Aktionäre wird gering gehalten, weil im vorliegenden Fall auch das 

Volumen eines Bezugsrechtsausschlusses beschränkt ist. Entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf die 

Summe der Aktien, die auf die bezugsrechtsfrei ausgegebenen Schuldverschreibungen entfallen, 10 % des 

jeweiligen Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die seit 

der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Ermächtigung zur Begebung der Schuldverschrei-

bungen bis zur Ausübung dieser Ermächtigung aus anderen Quellen in direkter oder entsprechender Anwen-

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. 

Des Weiteren sind Rechte anzurechnen, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten und die seit der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Ermächtigung zur Begebung 

der Schuldverschreibungen bis zur Ausübung dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwen-

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

Ausgleich von Spitzenbeträgen 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszu-

schließen, um ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Hierdurch wird die technische Durch-

führung der Ausgabe von Schuldverschreibungen erleichtert. Diejenigen Schuldverschreibungen, die auf 

freie Spitzen entfallen, würden im Falle eines Bezugsrechtsausschlusses entweder durch Verkauf über die 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Da sich ein etwaiger Ausschluss 

des Bezugsrechts hier nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein möglicher Verwässerungseffekt gering. 

Bedienung anderer Bezugsrechte 

Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bereits ausgegebener Schuldverschrei-

bungen hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen und regel-

mäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt 

werden muss. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren Tranchen attraktiver platziert wer-

den, und es wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. Die vorgeschlagenen Ausschlüsse des 

Bezugsrechts liegen damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
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Beschränkung des Gesamtumfangs des Bezugsrechtsausschlusses 

Von den Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf die persönlich haftende Gesellschafterin 

maximal in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass die insgesamt unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegebenen Schuldverschreibungen den Bezug von Aktien der Gesellschaft mit einem Gesamtvolu-

men von 10 % des Grundkapitals ermöglichen. Diese 10 %-Grenze darf weder im Zeitpunkt der Beschluss-

fassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschritten werden. Dadurch wird 

der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibungen beschränkt. Die Aktio-

näre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligun-

gen abgesichert. Durch Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass die persönlich haftende Gesellschafte-

rin die 10 %-Grenze auch nicht überschreitet, indem sie zusätzlich von anderen Ermächtigungen – zum 

Beispiel von einem genehmigten Kapital – Gebrauch macht und dabei ebenfalls das Bezugsrecht der Aktio-

näre ausschließt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen bestehen 

derzeit nicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung 

der Ermächtigung und ein etwaiger Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-

näre sind. Sie wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die konkre-

ten Gründe für einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten.

Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die ordentliche Hauptversammlung 

der Fresenius SE & Co. KGaA zu Punkt 9 und 10 der Tagesordnung 

Nachstehend erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin Bericht über die Gründe, aus denen sie im 

Falle der Verwendung eigener Aktien in bestimmten Fällen ermächtigt sein soll, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen (§ 186 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG). Dieser Bericht ist ab der Einbe-

rufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft www.fresenius.de im Bereich Investoren / 

Hauptversammlung zugänglich. Er liegt darüber hinaus während der Dauer der Hauptversammlung im 

Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. 

Unter Tagesordnungspunkt 9 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die persönlich haftende Gesell-

schafterin zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu ermächtigen. Damit soll die Gesellschaft – in 

Übereinstimmung mit der ganz überwiegenden Praxis großer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – 

erneut ermächtigt werden, die mit dem Instrument der eigenen Aktien verbundenen Vorteile im Interesse 

der Gesellschaft und aller ihrer Aktionäre auszunutzen. Die bisherige Ermächtigung, die durch die Hauptver-

sammlung am 16. Mai 2014 erteilt wurde, ist daher zu erneuern. Wie bisher soll auch künftig der Gesell-

schaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien nach Maßgabe von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben 

und im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Aufgrund dieser Ermächtigung soll die Gesellschaft auch 

künftig etwa in die Lage versetzt werden, Aktien der Gesellschaft zurückzuerwerben, um diese als liquide 

Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenstransaktionen einsetzen zu können. Ferner soll die Gesellschaft 

auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien gegebenenfalls auch im Rahmen klassischer Aktien-

rückkaufprogramme zurückzuerwerben und anschließend einzuziehen, um dem Interesse aller Aktionäre 

der Gesellschaft am Erhalt eines angemessenen Gewinns je Aktie sinnvoll Rechnung zu tragen. Darüber hin-
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aus soll etwa auch die Möglichkeit geschaffen werden, eigene Aktien der Gesellschaft für Zwecke der Bedie-

nung langfristiger Vergütungskomponenten zu verwenden, z. B. im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen. 

Um ein größtmögliches Maß an Flexibilität im Umgang mit eigenen Aktien zu gewinnen, soll die Ermächti-

gung für den aktienrechtlich maximal zulässigen Zeitraum von fünf Jahren, also bis zum 17. Mai 2023 erteilt 

werden.

Der Erwerb eigener Aktien kann als Kauf über die Börse, mittels eines öffentlichen Kaufangebots an alle 

Aktionäre durch die Gesellschaft selbst oder durch eine Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe von Ver-

kaufsofferten erfolgen. In den Fällen der beiden letztgenannten Erwerbsmodalitäten können die Aktionäre 

selbst entscheiden, wie viele Aktien und – im Falle der Festlegung einer Preisspanne außerdem – zu welchem 

Preis sie diese der Gesellschaft andienen möchten. In jedem Fall wird die persönlich haftende Gesellschafte-

rin beim Erwerb eigener Aktien den aktienrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung nach § 53a AktG 

wahren. Die vorgeschlagenen Erwerbsmodalitäten über die Börse, über ein öffentliches Kaufangebot an alle 

Aktionäre oder durch die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten tragen sämtlich diesem Grund-

satz Rechnung.

Sofern im Fall eines öffentlichen Kaufangebots oder im Fall einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

offerten die Anzahl der angedienten bzw. der angebotenen Aktien das zum Erwerb vorgesehene Rückkauf-

volumen übersteigt, erfolgt die Annahme durch die Gesellschaft nach Quoten. Jedoch kann eine bevorrech-

tigte Annahme von geringeren Aktienstückzahlen von bis zu 100 Aktien pro andienendem Aktionär vorgesehen 

werden, um auf diese Weise rechnerische Bruchteile von Aktien bei der Festlegung der zu erwerbenden 

Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung insgesamt zu erleich-

tern.

Im Falle des Erwerbs im Wege eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels öffentlicher Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je 

Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft im Xetra-

Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag 

der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots 

um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Für den Fall, dass sich nach der Veröffentlichung eines 

Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche Abwei-

chungen des maßgeblichen Kurses ergeben sollten, kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 

eines solchen Angebots angepasst werden, wobei in einem solchen Fall auf den maßgeblichen Durchschnitts-

kurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt wird. Das 

Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen 

vorsehen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses 

erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden, insbesondere auch zu 

den folgenden Zwecken:

Die vorgeschlagene Ermächtigung berechtigt dazu, in Übereinstimmung mit der ganz üblichen Praxis großer 

deutscher börsennotierter Unternehmen, die zurückerworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss 
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der Hauptversammlung ganz oder teilweise einzuziehen. Dabei ist vorgesehen, dass die Einziehung entspre-

chend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG auch ohne Kapitalherabsetzung erfolgen kann (sog. vereinfachtes Verfahren). 

Durch die Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der verbleiben-

den Aktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat sowie auch die persönlich haftende Gesell-

schafterin sollen daher für diesen Fall ermächtigt werden, die Satzung hinsichtlich der sich verändernden 

Anzahl der Stückaktien anzupassen.

Ausschluss des Bezugsrechts im Falle einer Veräußerung gegen Barzahlung 

Die eigenen Aktien der Gesellschaft können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot 

an alle Aktionäre gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Die Gesellschaft 

wird dadurch in die Lage versetzt, schnell und flexibel auf günstige Marktsituationen zu reagieren. Außer-

dem können durch die Veräußerung von Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und 

ausländische Investoren gewonnen werden. Um dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre 

angemessen Rechnung zu tragen, setzt diese Verwendungsmöglichkeit entsprechend der Regelung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG voraus, dass die eigenen Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 

maßgeblichen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien nicht wesentlich unterschreitet; die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises erfolgt dabei unmittelbar vor der Veräußerung selbst. 

Zudem ist das zulässige Veräußerungsvolumen in diesem Fall auf 10 % des Grundkapitals beschränkt. Diese 

10 %-Grenze darf weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt 

ihrer Ausnutzung überschritten werden. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Aus-

nutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 

zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, 

Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. Den Aktionären wird hier-

durch die grundsätzliche Möglichkeit eröffnet, ihre Beteiligungsquote durch einen parallelen Zuerwerb von 

Aktien der Gesellschaft über die Börse zu vergleichbaren Konditionen zu erhalten. 

Ausschluss des Bezugsrechts im Falle des Einsatzes eigener Aktien gegen Sachleistung

Des Weiteren können eigene Aktien auch gegen Sachleistung im Rahmen von Unternehmenszusammen-

schlüssen und beim Erwerb von Unternehmen und anderen Vermögensgegenständen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre eingesetzt werden. Gerade im internationalen globalisierten Markt für Unter-

nehmenstransaktionen wird nicht selten als Gegenleistung auch die Lieferung liquider Aktien verlangt. Hier-

bei können sich für den Einsatz der Aktie der Gesellschaft als liquider Gegenleistung für die Gesellschaft 

interessante Chancen ergeben. Die Gesellschaft beobachtet den Markt kontinuierlich im Hinblick auf poten-

zielle Gelegenheiten, durch derartige Erwerbsmöglichkeiten im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-

näre eine weitere Stärkung der Gesellschaft am Markt zu erreichen. Derartige Transaktionen können unter 

Einsatz eigener Aktien flexibel und schnell und ohne die zeitlich oft nicht mögliche Befassung der Hauptver-

sammlung gestaltet werden und zudem maßgeblich dazu beitragen, die Liquidität der Gesellschaft zu schonen. 

Damit liegt die Möglichkeit einer solchen Verwendung eigener Aktien insgesamt im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird bei der Festlegung der Bewertungs-

relationen zudem dafür Sorge tragen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden.
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Ausschluss des Bezugsrechts im Falle des Einsatzes eigener Aktien anstelle der Ausnutzung eines  

bedingten Kapitals

Die Ermächtigung sieht ferner vor, eigene Aktien, anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals der 

Gesellschaft, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit 

ihr verbundener Unternehmen, einschließlich Mitglieder der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen, 

auszugeben und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesell-

schaft zu verwenden, die Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie Mit-

gliedern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen eingeräumt wurden oder werden. So soll etwa auch 

die Möglichkeit geschaffen werden, den jeweiligen Begünstigten von Aktienoptionsprogrammen der Gesell-

schaft – auch ohne Ausnutzung eines bedingten Kapitals – oder aber auch zugunsten Begünstigter von Mit-

arbeiterbeteiligungsprogrammen Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe eigener 

Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte der Gesellschaft, zumal im Rahmen von langfristigen, auf den nach-

haltigen Unternehmenserfolg abstellenden Vergütungskomponenten, liegt im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre, da hierdurch sowohl die Identifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte mit ihrem 

Unternehmen als auch der Unternehmenswert als solcher maßgeblich gefördert werden. Die Verwendung 

existierender eigener Aktien anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals kann für die Gesellschaft außer-

dem wirtschaftlich sinnvoll sein.

 

Auch zugunsten der Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin soll die vorgenannte 

Möglichkeit bestehen, eigene Aktien zur Bedienung von langfristigen aktienbasierten Vergütungsbestand-

teilen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. Um potenziellen rechtsformbedingten 

Interessenkonflikten sowie der aktienrechtlichen Kompetenzverteilung angemessen Rechnung zu tragen,  

ist Adressat dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien jedoch nicht die persönlich haftende Gesell-

schafterin (vertreten durch deren Vorstand), sondern deren Aufsichtsrat.

Die eigenen Aktien können zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten verwendet werden, die von der Gesellschaft oder von ihr im Sinne des § 17 AktG abhängigen 

Gesellschaften begeben wurden. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte kann es im Interesse der 

Gesellschaft zweckmäßig sein, statt Aktien aus einer entsprechenden Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil 

eigene Aktien einzusetzen, wozu das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden muss.

 

Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 

Etwaige Spitzenbeträge können bei einem Angebot an alle Aktionäre ausgeschlossen werden. Dies ist für 

die technische Abwicklung eines solchen Angebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchteilen von Aktien 

zu vermeiden. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die als sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen Aktien entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmög-

lich für die Gesellschaft verwerten.

Von den vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher eigenen 

Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden, die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erwor-
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ben wurden, sondern es sind insoweit auch solche Aktien der Gesellschaft erfasst, die nach § 71d Satz 5 

AktG erworben wurden. Auf diese Weise wird im Interesse der Gesellschaft zusätzliche Flexibilität auch im 

Hinblick auf die Verwendung solcher eigenen Aktien nach Maßgabe dieses Ermächtigungsbeschlusses 

geschaffen.

Beschränkung des Gesamtumfangs des Bezugsrechtsausschlusses 

Die insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts verwendeten Aktien dürfen ein Gesamtvolumen von 10 % 

des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Dadurch wird der Gesamtumfang der bezugsrechtsfreien 

Verwendung von Aktien beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche 

Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, 

dass die persönlich haftende Gesellschafterin die 10 %-Grenze auch nicht überschreitet, indem sie zusätz-

lich von anderen Ermächtigungen – zum Beispiel von einem genehmigten Kapital – Gebrauch macht und dabei 

das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

bestehen derzeit nicht. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die 

Ausnutzung der Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Sie wird der Haupt-

versammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten.

Einsatz von Eigenkapitalderivaten

Der Tagesordnungspunkt 10 enthält zudem den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, beim Erwerb 

eigener Aktien gemäß der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen Ermächtigung Eigenkapitalderivate 

einzusetzen. Hierzu soll die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt werden, (1) Optionen zu veräu-

ßern, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft verpflichten (nachfolgend: 

Put-Optionen), (2) Optionen zu erwerben, die die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb von Aktien der 

Gesellschaft berechtigen (nachfolgend: Call-Optionen), und (3) Terminkäufe durchzuführen, die die Gesell-

schaft zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Termin 

berechtigen. Der Erwerb kann nach der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen Ermächtigung ferner 

unter Einsatz von Kombinationen aus Put-Optionen, Call-Optionen und Terminkäufen (zusammen „Eigen-

kapitalderivate“ oder „Derivate“) erfolgen. Dabei ist in der vorgeschlagenen Ermächtigung der Grundsatz 

vorgesehen, dass alle nach dieser Ermächtigung eingesetzten Eigenkapitalderivate sich insgesamt höchstens 

auf eine Anzahl von Aktien beziehen dürfen, die einen anteiligen Betrag von 5 % des Grundkapitals der 

Fresenius SE & Co. KGaA nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 

Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung.

Einsetzbare Eigenkapitalderivate und deren Vorteile

Die vorgeschlagene Ermächtigung lässt den Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen und Terminkäufen 

sowie von Kombinationen dieser Eigenkapitalderivate zu.
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Beim Verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwerber das Recht ein, Aktien der Fresenius 

SE & Co. KGaA zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu ver-

kaufen. Als Gegenleistung erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie. Wird die Put-Option ausgeübt, so ver-

mindert die vom Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprämie den von der Gesellschaft für den Erwerb 

der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber dann 

wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA zum Zeitpunkt der Ausübung 

unter dem Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktien zu dem höheren Ausübungspreis verkaufen kann. 

Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der 

Ausübungspreis bereits bei Abschluss des Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst bei 

Ausübung abfließt. Der Einsatz von Put-Optionen beim Aktienrückkauf kann etwa sinnvoll sein, wenn die 

Gesellschaft bei niedrigen Kursen beabsichtigt, eigene Aktien zurück zu erwerben, sich aber über den opti-

malen Zeitpunkt für den Rückkauf, also den Zeitpunkt des günstigsten Kurses der Aktie der Fresenius 

SE & Co. KGaA, nicht sicher ist. Für die Gesellschaft kann es hier vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräußern, 

deren Ausübungspreis unter dem Kurs der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA zum Zeitpunkt des Abschlusses 

des Put-Optionsgeschäfts liegt. Der Einsatz von Put-Optionen bietet dabei insbesondere den Vorteil, dass 

der Rückkauf – im Vergleich zum sofortigen Rückkauf – auf einem niedrigeren Preisniveau erfolgt. Übt der 

Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, 

so kann die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die ver-

einnahmte Optionsprämie.

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine 

vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer 

der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaft-

lich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA über dem Ausübungspreis liegt, da sie 

die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Auf diese Weise kann sich 

die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absichern. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft 

geschont, da erst bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden 

muss.

Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft die Aktien nach der Vereinbarung mit dem Terminverkäufer zu 

einem bestimmten in der Zukunft liegenden Termin zu dem bei Abschluss des Terminkaufs festgelegten 

Erwerbspreis. Der Abschluss von Terminkäufen kann für die Gesellschaft sinnvoll sein, wenn sie einen Bedarf 

an eigenen Aktien zum Termin zu einem bestimmten Preisniveau sichern möchte. 

Laufzeit der einsetzbaren Eigenkapitalderivate

Je länger die Laufzeit eines Eigenkapitalderivats ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 

Kurs der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA auf unvorhergesehene Weise von dem Kurs bei Abschluss des 

Derivatgeschäfts entfernt. Deshalb sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass die Laufzeit der einzel-

nen Derivate jeweils höchstens 18 Monate betragen darf. Außerdem ist vorgesehen, dass die Laufzeit der 

einzelnen Derivate spätestens am 17. Mai 2023 enden und so gewählt werden muss, dass der Erwerb der 

eigenen Aktien bei Ausübung der Derivate nicht nach dem 17. Mai 2023 erfolgen kann. Grund hierfür ist, dass 

auch die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Rückerwerbsermächtigung mit Ablauf des 17. Mai 
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2023 endet und danach auf ihrer Grundlage keine Aktien mehr zurückerworben werden können. Da die unter 

Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagene Ermächtigung diese Rückerwerbsermächtigung ergänzt, soll hier 

ein zeitlicher Gleichlauf sichergestellt werden.

Weitere Ausgestaltung der einsetzbaren Eigenkapitalderivate

Die Derivatgeschäfte müssen nach der vorgeschlagenen Ermächtigung mit einem Kreditinstitut oder einem 

anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen (zusammen nachfol-

gend „Emissionsunternehmen“) abgeschlossen werden. 

Der Ausübungs- bzw. Erwerbspreis ohne Erwerbsnebenkosten kann höher oder niedriger sein als der Börsen-

kurs der Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie am Tag des Abschlusses des Derivatgeschäfts, er darf aber sowohl 

mit als auch ohne Berücksichtigung einer erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie den am Börsentag des 

Abschlusses des Derivatgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Aktie im Xetra-

Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % überschreiten und 

um nicht mehr als 20% unterschreiten. Die Möglichkeit, den Börsenkurs um bis zu 20 % zu unterschreiten, 

ist erforderlich, damit die Gesellschaft auch in einem volatilen Marktumfeld in der Lage ist, auch Optionen 

mit mittlerer und längerer Laufzeit zum Rückerwerb eigener Aktien zu nutzen bzw. entsprechende Termin-

käufe zu tätigen. 

Die von der Gesellschaft gezahlte Call-Optionsprämie darf nicht wesentlich über, und die von der Gesell-

schaft vereinnahmte Put-Optionsprämie darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten finanzmathema-

tischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermitt-

lung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Dies und der eingeschränkte 

Umfang, in dem eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erworben werden können, entspre-

chen dem auf ein etwaiges Andienungsrecht der Aktionäre übertragenen Grundgedanken des für den Aus-

schluss des Bezugsrechts geltenden § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Dies gilt in gleicher Weise für den Erwerbs-

preis bei Terminkäufen. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungs- bzw. 

Erwerbspreis sowie durch die in die Derivatebedingungen aufzunehmende Verpflichtung, Optionen und 

Terminkäufe nur mit Aktien zu bedienen, die über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs 

aktuellen Börsenkurs der Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) erworben 

wurden, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre durch einen solchen Erwerb eigener Aktien wirtschaftlich 

benachteiligt werden. Damit soll entsprechend der Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG dem Gebot der Gleich-

behandlung der Aktionäre genügt werden. Das Emissionsunternehmen muss mithin in den Derivatebedin-

gungen sicherstellen, dass beim Erwerb der Aktien an der Börse auch die in der vorgeschlagenen Ermächti-

gung für die Gesellschaft enthaltenen Vorgaben beachtet werden.

Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts

Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten unter Beachtung der vorstehenden Regelun-

gen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, nach 

der vorgeschlagenen Ermächtigung ausgeschlossen. Dadurch, dass die Gesellschaft die Derivatgeschäfte 

mit einem Emissionsunternehmen abschließen kann, wird sie – anders als bei einem Angebot zum Abschluss 
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von Eigenkapitalgeschäften an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, diese Derivatgeschäfte auch kurzfristig 

abzuschließen. Dies gibt der Gesellschaft die notwendige Flexibilität, auf Marktsituationen schnell reagieren 

zu können.

Bei einem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz dieser Eigenkapitalderivate soll den Aktionären ein Recht 

auf Andienung ihrer Aktien nur insoweit zustehen, als die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Derivatge-

schäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist in der 

vorgeschlagenen Ermächtigung ausgeschlossen. Andernfalls wäre der Einsatz der in der vorgeschlagenen 

Ermächtigung vorgesehenen Eigenkapitalderivate im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nicht möglich 

und wären die damit für die Gesellschaft verbundenen Vorteile nicht erreichbar.

Durch die zuvor beschriebenen Festlegungen wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb eigener 

Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Da die 

Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. zahlt, erleiden die an den Derivatgeschäften nicht 

beteiligten Aktionäre insbesondere keinen wesentlichen wertmäßigen Nachteil. Die Stellung der Aktionäre 

entspricht im Wesentlichen ihrer Stellung beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre 

tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Die Vorgaben für die Ausgestaltung der Eigenkapital-

derivate und die Anforderungen für die zu liefernden Aktien stellen sicher, dass auch bei diesem Erwerbs-

weg der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt ist. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass ein 

Anspruch der Aktionäre, die vorgenannten Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, ausge-

schlossen ist.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichts-

rat den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktio-

nären für angemessen. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung über die Einzel-

heiten einer Ausnutzung der Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien unter Einsatz von 

Eigenkapitalderivaten berichten.

Verwendung unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erworbener Aktien

Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erworben werden, gelten 

die Regelungen sinngemäß, die auch für eigene Aktien gelten, die aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 

9 lit. b vorgeschlagenen Ermächtigung erworben werden. 

 

Bad Homburg v. d. H., im März 2018

Fresenius SE & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Fresenius Management SE

Der Vorstand 
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